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An die  
Stadt Lüdinghausen 
- Friedhofsverwaltung - 
Borg 2 
59348 Lüdinghausen 

 
 

Antrag auf Erwerb (Reservierung) eines Nutzungsrechts  
auf dem Friedhof „Dattelner Straße“ in Seppenrade 

 
 

Name, Vorname Nutzungsberechtigte/r: ______________________________________ 
Straße:      ______________________________________ 
Postleitzahl und Wohnort:   ______________________________________ 
Telefonnummer/Handynummer:  ______________________________________ 
E-Mail:      ______________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich als Nutzungsberechtigte/r den Erwerb (Reservierung) der folgenden Grabstelle  
(Gebühren ab dem 01.01.2026) zum sofortigen Zeitpunkt: 
 
Grablage: Teil: _________, Feld: _________, Reihe: __________, Grab-Nr.: _________ 
 
Art der Grabstätte: Nr.  
 
1. *Wahlgrab, Ruhezeit u. Nutzungsdauer 30 Jahre, mit der Option der Verlängerung. 

Gebühr: 1.787,21 € je Grabstelle       1-stellig     2-stellig 
 
2. Pflegefreies Wahlgrab mit Bodendecker, Ruhezeit u. Nutzungsdauer 30 Jahre, mit der Option der  

Verlängerung 
Gebühr: 4.144,04 € je Grabstelle     1-stellig     2-stellig 
         Waldsteinia ternata   Vinca minor 

 
3. *Urnenwahlgrab, Ruhezeit u. Nutzungsdauer 20 Jahre, mit der Option der Verlängerung 
  Gebühr: 902,52 € 
 
4. Pflegefreies Urnenwahlgrab mit Bodendecker, Ruhezeit u. Nutzungsdauer 20 Jahre, mit der Option der  

Verlängerung 
Gebühr: 1.883,78€    Waldsteinia ternata    Vinca minor 

 
5. Außenkolumbarium 

Wahlgrabstätten für Urnenbestattungen in Wandkammern. Es können zwei Urnen beigesetzt werden. 
Nutzungsdauer 20 Jahre. Beschriftung der Namensplatten erfolgt auf eigene Kosten. Die Anbringung er-
folgt durch die Friedhofsverwaltung, mit der Option der Verlängerung 
Gebühr: 2.859,02 € 

 
Wichtig! 
*Ich verpflichte mich als Nutzungsberechtigter mit Datum des Erwerbs bzw. der Reservierung der Grabstät-
te, diese binnen vier Monaten zu bepflanzen und zu pflegen. Die Grabbeete dürfen gegenüber den umge-
benden Wegeflächen nicht überhöht sein und sind dem Gesamtcharakter des Friedhofes anzupassen. Die 
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen 
und Wege nicht beeinträchtigen. Nicht zugelassen sind Bäume und großwüchsige Sträucher, Grabgebinde 
aus künstlichem Werkstoff und das Aufstellen von Bänken. § 30 der Satzung für die Benutzung der Fried-
hofseinrichtungen der Stadt Lüdinghausen vom 18.12.2008 in der Fassung der 9. Änderung vom 
19.12.2025. 
 
 
 
____________________________   ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Nutzungsberechtigte/r 

 


